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Norm

BAO §232;

PSG 1993 §36;

1. BAO § 232 heute

2. BAO § 232 gültig ab 26.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

3. BAO § 232 gültig von 01.01.1962 bis 25.03.2009

Rechtssatz

Der Abgabengläubiger soll sich über das Rechtsinstitut des § 232 BAO gegen Vermögensauskehrungen absichern

können. Die Erlassung eines Sicherstellungsbescheides nach § 232 BAO macht dabei naturgemäß nur zu einem

Zeitpunkt Sinn, wo noch Vermögen in Österreich bzw. im exekutiven Zugri> Österreichs ist. Der Verweis auf (noch)

nicht aufgelöstes inländisches Stiftungsvermögen als verbliebener Vermögensstock sowie auf die einjährige Sperrfrist

des § 36 PSG für einen Stiftungswiderruf sind daher keine Hindernisse für die Erlassung eines

Sicherstellungsbescheides. Sobald Indizien für bevorstehende Vermögensauskehrungen gegeben sind (hier:

Auslandsverzug nach Liechtenstein mit KontoauEösung in Österreich), ist eine Sicherstellung zulässig (vgl. etwa das hg.

Erkenntnis vom 19. Dezember 2013, 2012/15/0036).Der Abgabengläubiger soll sich über das Rechtsinstitut des

Paragraph 232, BAO gegen Vermögensauskehrungen absichern können. Die Erlassung eines Sicherstellungsbescheides

nach Paragraph 232, BAO macht dabei naturgemäß nur zu einem Zeitpunkt Sinn, wo noch Vermögen in Österreich

bzw. im exekutiven Zugri> Österreichs ist. Der Verweis auf (noch) nicht aufgelöstes inländisches Stiftungsvermögen als

verbliebener Vermögensstock sowie auf die einjährige Sperrfrist des Paragraph 36, PSG für einen Stiftungswiderruf

sind daher keine Hindernisse für die Erlassung eines Sicherstellungsbescheides. Sobald Indizien für bevorstehende

Vermögensauskehrungen gegeben sind (hier: Auslandsverzug nach Liechtenstein mit KontoauEösung in Österreich), ist

eine Sicherstellung zulässig vergleiche etwa das hg. Erkenntnis vom 19. Dezember 2013, 2012/15/0036).
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